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und staatlichen Gerichte und die vielfältig entwickelte 
demokratische Kontrolle über die Rechtsanwendung (z. B. 
in Gestalt der gewerkschaftlichen und territorialen Rechts
konferenzen) machen den Werktätigen in kapitalistischen 
Ländern nicht nur den Prozeß der Deformation demokra
tischer Elemente im Bereich bürgerlicher Rechtsbildung 
und -anwendung klarer, sondern markieren auch Ansatz
punkte für das Geltendmachen von rechtlichen Forderun
gen durch die Arbeiterorganisationen. Das zeigt sich gegen
wärtig besonders darin, daß die Arbeiterklasse nicht nur 
gegen gesetz- und rechtswidrige Praktiken der Monopole 
auftritt, sondern zugleich für reale Mitentscheidungsrechte 
in der Gesetzgebung und bei der Anwendung des Rechts 
kämpft.

Viele kommunistische und Arbeiterparteien kapitalisti
scher Länder stellen deshalb die Aufgabe, nach der Errin
gung einer demokratischen Mehrheit im Parlament durch 
Gesetzesakte grundlegende demokratische Veränderungen 
— wie die Nationalisierung der Schlüsselindustrien — her
beizuführen. Diese Veränderungen sollen zugleich dazu 
dienen, feste Garantien für die Ausübung der Grundrechte 
und -freiheiten der Bürger zu schaffen. Weitere gesetzliche 
Regelungen sollen umfangreiche Mitbestimmungs- und 
Kontrollrechte der Werktätigen in den Betrieben einfüh
ren und die Tätigkeit der exekutiven Organe bei der 
Rechtsetzung und Rechtsanwendung einer parlamentari
schen Kontrolle unterstellen. Damit werden Recht und 
Gesetzlichkeit zwangsläufig aus den engen bürgerlichen 
Grenzen heraustreten und selbst unmittelbar in den Pro
zeß „demokratischer Veränderungen auf allen Gebieten des 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens“19 einbe
zogen.
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Arbeitsrechtsprechung 
im Interesse des Kapitals
Dr. WERNER STRASBERG,
Vizepräsident des Obersten Gerichts
Das Arbeitsgesetzbuch der DDR bringt die großen Errun
genschaften der siegreichen Arbeiterklasse zum Ausdruck. 
Es gewährleistet hohe Rechtssicherheit und gestaltet die 
verfassungsmäßig garantierten Rechte der Gewerkschaf
ten als der umfassendsten Klassenorganisation der Arbei
terklasse zur Wahrnehmung der Interessen der Werktäti
gen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft weiter aus. Mit 
ihm wird erneut deutlich, daß der Sozialismus die Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik im Interesse der Arbei
terklasse und aller Werktätigen zu seinem obersten Leit
gedanken erhebt.

In den Ländern des Kapitals konstatieren die Werktä
tigen hingegen eine unüberbrückbare Kluft zwischen Wirt
schafts- und Sozialpolitik und die Unterdrückung der ele
mentaren Menschenrechte. So deutlich wie noch nie wird 
gegenwärtig das gegensätzliche Wesen von Sozialismus 
und Kapitalismus sichtbar.

In der kapitalistischen BRD werden mit rund 4 000 Be
rufsverboten und 1,3 Millionen Gesinnungsüberprüfungen 
die Menschenrechte massenhaft verletzt. Eine wahre 
Hexenjagd wird auf engagierte Demokraten veranstaltet, 
gegen die hohe Richter mit nachgewiesener Nazivergan
genheit (wie z. B. der Richter am Bundesverwaltungsge
richt E. de Chapeaurouge) Berufsverbote aussprechen. Das 
ganze wird durch das höchste Gericht der BRD, das Bun
desverfassungsgericht, aktiv gefördert. Mit seinem Be
schluß vom 22. Mai 1975 fordert es „politische Treue
pflicht“, die „sich in Krisenzeiten“ zu „bewähren“ habe, 
gegenüber diesen Verhältnissen.1 11

Der Kapitalismus befindet sich in seiner schwersten 
Krise nach dem zweiten Weltkrieg. Sie findet ihren Aus
druck insbesondere auch in der steigenden Zahl von Ar
beitslosen. 11,2 Millionen Bürger in den USA sind laut An
gaben der Regierung von Voll- oder Teilarbeitslosigkeit 
betroffen. Der Präsident der BRD-Bundesanstalt für Ar
beit, Stingl, erklärte, daß im vergangenen Jahr 3,4 Millio
nen Werktätige in der BRD ihren angestammten Arbeits
platz verloren und auf Stellungssuche gehen mußten. Auf 
dem 11. Gewerkschaftstag der BRD-Gewerkschaft Druck 
und Papier hob deren Vorsitzender, Mahlein, hervor, daß 
die anhaltende Arbeitslosigkeit in der BRD und in ande
ren kapitalistischen Ländern „beständig gegen die mensch
liche Würde verstoße“. Die massenhafte Versagung eines 
entscheidenden Menschenrechts, des Grundrechts auf Ar
beit, für Arbeiter, Angestellte und Angehörige der Intelli
genz geht einher mit einem generellen Sozialabbau, der 
von BRD-Massenmedien zurückhaltend als „soziale Durst
strecke“ umschrieben wird.

Diese politischen, ökonomischen und sozialen Realitäten 
prägen natürlich auch die Rechtsprechung der BRD-Ge- 
richte, die sich in dieser Zeit in besonders sichtbarer Weise 
als Vollzieher des kapitalistischen Klassen- und Profit
interesses zeigen.

So entschied z. B. das Landesarbeitsgericht Baden- 
Württemberg/Freiburg mit Urteil vom 10. Februar 1977: 
„Die bloße Entlassung von Arbeitnehmern in größerem 
Umfange (hier 30 von 138 Arbeitnehmern im Laufe eines 
Jahres) wegen rückläufiger Auftragslage stellt keine mit
bestimmungspflichtige Betriebsänderung (Betriebsein
schränkung) im Sinne des § 111 Betriebsverfassungsgesetz
dar.“2

Das Landessozialgericht München hat sich in seinem 
Urteil vom 4. November 1976 mit der Frage der erforder
lichen Zustimmung des Landessozialausschusses zu Mas
senentlassungen von Beschäftigten in Konkursfirmen be
faßt. Es hat dort den Grundsatz auf gestellt, daß der Lan
dessozialausschuß nicht die Interessen der „Arbeitgeber“


